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56/2014 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Kreises Paderborn 
 
 
 
Auf die im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln vom 17.03.2014 (Nr. 11, Seite 85) be-

kanntgemachte öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach den §§ 1, 23 ff. des Gesetzes über die 

kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01. Oktober 1979 (GV. NW. S. 621) in der zurzeit 

geltenden Fassung zwischen der Stadt Köln und dem Kreis Paderborn über die Wahrnehmung 

von Aufgaben nach dem Heilpraktikergesetz (Entscheidung über die Erteilung von Erlaubnis-

sen zur Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung einschließlich der Kenntnisüberprüfung und 

Erlaubniserteilung bzw. -versagung) wird gemäß § 24 Abs. 3 S. 2 GkG hingewiesen. 

 

 

Paderborn, 21.03.2014 
 
 
Kreis Paderborn 
Gesundheitsamt 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Dr. Alles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
 
Die öffentliche Bekanntmachung  im Amtsblatt Nr. 12  vom 26. März 2014 unter Ziffer 51/2014 ist gegen-
standslos.  
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Gem. § 24 Abs. 2 i. V. m. § 29 Abs. 4 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV. NRW. S. 474) genehmige ich die öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung zwischen der Stadt Lichtenau und der Stadt Paderborn zur Übernahme von 
Vergabeverfahren der Stadt Lichtenau durch die Zentrale Vergabestelle der Stadt Paderborn. 
 
Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Lichtenau und der 
Stadt Paderborn zur Übernahme von Vergabeverfahren der Stadt Lichtenau durch die Zentrale 
Vergabestelle der Stadt Paderborn vom 02.04.2014 und ihre Genehmigung werden gem. § 24 
Abs. 3 GkG hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Paderborn, den 27.03.2014 
 
gez. 
 
Manfred Müller 
Landrat 
 


